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Das Fachkrä�egebot des SGB VIII sieht vor, dass zum Schutz des Wohles von Kindern und 
Jugendlichen hauptberuflich nur geeignete Fachkrä�e in der Kinder- und Jugendhilfe zu 
beschä�igen sind. Diese müssen sich persönlich und fachlich für diesen Arbeitsbereich 
eignen und dementsprechend über eine fachliche Qualifikation in Form eines entspre-
chenden Ausbildungs- bzw. Studienabschlusses verfügen.

Im Zuge der Neuordnung der Ausbildungs- und Studienabschlüsse des vergangenen 
Jahrzehnts (Bologna-Reformen) sind die betriebserlaubniserteilenden Behörden damit 
konfrontiert, in Bezug auf eine Vielfalt an Studien- bzw. Ausbildungsgängen zu entschei-
den, welche Abschlüsse für den Einsatz in diesem Feld qualifizieren und welche nicht. 
Betrachtet man den Bereich der hochschulischen Abschlüsse, dann finden sich aktuell 
neben solchen Bachelor- und Master-Studiengängen, die in weiten Teilen den alten Di-
plom-Studiengängen entsprechen, zunehmend weitere ausdi�erenzierte neue Studien-
gänge, die nicht der organisatorischen wie inhaltlichen Rahmenstruktur der ehemals 
�klassischen� Diplom-Studiengänge (insbes. Soziale Arbeit / Sozialpädagogik / Pädago-
gik) folgen, aber dennoch, möglicherweise sogar in besonderem Maße, für das Feld der 
erzieherischen Hilfen von Relevanz sein können bzw. sind. Hinzu kommt, dass die mitt-
lerweile geltende Verpflichtung zur regelmäßigen Reakkreditierung von Studiengängen 
(i.d.R. alle fünf Jahre) häufig mit deren Veränderung und Weiterentwicklung einhergeht, 
die letztlich neue Einschätzungen notwendig machen können. 

Die einzelnen Landesjugendämter haben zu dieser Problematik bereits eine Reihe an 
Überlegungen angestellt und jeweils Empfehlungen für den geeigneten Einsatz von Per-
sonal in betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe veröf-
fentlicht. Eine di�erenzierte Sichtung dieser Empfehlungen zeigt jedoch, dass die Hand-
habung in den einzelnen Landesjugendämtern sehr unterschiedlich ist. Es besteht aber 
der Wunsch nach einem Orientierungsrahmen für den Umgang mit diesen di�erenzierten 
Ausbildungs- und Studiengängen und den damit in Verbindung stehenden Abschlüssen. 
Diese Tatsache stellt nicht zuletzt den Grund für die hier vorgelegte Untersuchung dar, 
die in Kooperation mit Landesjugendämtern unter der organisatorischen Federführung 
der Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe von der Universität Wuppertal, 
Prof. Dr. Gertrud Oelerich und Jacqueline Kunhenn M.A., durchgeführt wurde. 

1. Ausgangssituation

Ausgangssituation
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2. Fragestellung und Vorgehen
Um bei der Zulassung von Fachschul- bzw. HochschulabsolventInnen zum Handlungs-
feld der erzieherischen Hilfen fachlich begründete und somit auch vergleichbare Ent-
scheidungen tre�en zu können, ist eine grundlegende Orientierung in diesem (Aus-)Bil-
dungsbereich notwendig. Hierzu sind im Zwischenbericht der AG »Hilfen zur Erziehung« 
der BAG Landesjugendämter »Das Fachkrä�egebot in erlaubnispflichtigen teilstationä-
ren und stationären Einrichtungen« vom 02.07.2013 in Kapitel III drei Frageschwerpunkte 
formuliert, die im Rahmen dieser Studie bearbeitet werden sollen:

1. Welche Ausbildungs- und Studiengänge vermitteln die notwendigen Qualifikationen 
bzw. Kompetenzen für den Einsatz im Arbeitsfeld der teilstationären und stationären 
Hilfen zur Erziehung, insbes. im Gruppen-/Betreuungsdienst, ergänzend dazu in Po-
sitionen mit Leitungsverantwortung und in gruppenübergreifenden Diensten/Fach-
diensten? Welche Ausbildungsabschlüsse kommen für den Einsatz im Arbeitsfeld der 
Eingliederungshilfe in Betracht? 1 

2. Sind Ausbildungsinhalte und Qualifikationen von verschiedenen Ausbildungs- bzw. 
Studiengängen mit jeweils gleichen Denominationen i.d.R. weitgehend identisch 
bzw. zumindest weitgehend miteinander vergleichbar, so dass diese ihre Absolven-
ten/-innen stets gleichermaßen für den Einsatz im Arbeitsfeld qualifizieren können?

3. Welche pragmatischen Empfehlungen zum Umgang mit der Entscheidung über die 
Anerkennung einzelner Ausbildungs- bzw. Studiengänge lassen sich geben, die auch 
bundesländerübergreifend eine praktikable Regelung zur Umsetzung des Fachkrä�e-
gebots ermöglichen?

Um diese Fragen beantworten zu können, sind Informationen zu zwei zentralen Punkten 
Voraussetzung:

1. Welche Qualifikationen sind dem Grunde nach erforderlich, um handlungskompe-
tent und angemessen in den erlaubnispflichtigen (teil-)stationären �Hilfen zur Erzie-
hung� handeln zu können?

 � Welche (fachlichen) Handlungskompetenzen sind im Feld der (teil-)stationären 
erzieherischen Hilfen erforderlich? (Welche Handlungsanforderungen stellen sich 
im Feld der zu berücksichtigenden erzieherischen Hilfen? Welche fachlichen Kom-
petenzen sind erforderlich, um diesen Handlungsanforderungen professionell/ 
fachlich kompetent begegnen zu können?)

1 Die vorliegende Untersuchung befasst sich in erster Linie mit der Frage, welche Qualifikationen die erfor-
derlichen Kenntnisse und Kompetenzen für den Einsatz im Gruppendienst der Hilfen zur Erziehung vermitteln. 
Welche Qualifikationen für den gruppenübergreifenden Dienst und die Eingliederungshilfe in Betracht kom-
men, wird eher am Rande angesprochen. Die Frage, welche Qualifikationen darüber hinaus die notwendigen 
feldspezifischen Kenntnisse und Kompetenzen für Positionen mit Leitungsverantwortung in diesem Bereich 
vermitteln, wird an dieser Stelle nicht eingehender untersucht. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass hier 
keine besonderen, fachlichen feldspezifischen Kenntnisse und Kompetenzen für eine Leitungsverantwortung 
vorliegen müssen, sondern dass für den Einsatz in Leitungs- und Führungspositionen eher grundsätzliche Kri-
terien, wie sie auch in anderen Tätigkeitsfeldern gelten, erfüllt sein müssen. Diese in Relation zu möglichen 
notwendigen Qualifikationen zu untersuchen wäre eine neue Frage.

Fragestellung und Vorgehen
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3. Kompetenz � Qualifikation � Studiengänge

3.1. Klärung und Abgrenzung der Begri�e 
»Kompetenz« und »Qualifikation«

Es gibt eine kaum überschaubare fachliche bzw. wissenscha�liche und nicht selten 
kontrovers geführte Diskussion über Kompetenzen in den unterschiedlichsten Hand-
lungsfeldern und eine Vielzahl an Kompetenzmodellen und -konzepten. Daher kann 
keineswegs von einer einheitlichen Verwendung des Kompetenzbegri�s ausgegangen 
werden. In neuester Zeit tritt zunehmend der Kompetenzbegri� an die Stelle des noch 
bis in die 1990er Jahre vielfach genutzten Qualifikationsbegri�s. Damit verbunden ist 
eine Schwerpunktverlagerung. Während der Schwerpunkt des Qualifikationsbegri�es 
eher im Fachbezug lag, liegt der Fokus des Kompetenzbegri�es eher auf dem lernen-
den Subjekt und den Praxisanforderungen im Feld (vgl. Hess, Ilg, Weingardt 2004: 24). 
Der Fachbezug ist nach wie vor von Bedeutung, jedoch nicht mehr ausschließlich. Der 
Kontext, in welchem sich diese Verschiebung vollzieht, besteht in der gestiegenen Kom-
plexität der Arbeitsanforderungen, denen Subjekte durch das »isolierte Heranbilden ein-
zelner überprüfbarer und zertifizierbarer Teilfähigkeiten (�Qualifikationen�)« (ebd.) nicht 
gerecht werden können. Wichtiger erscheint vielmehr, dass die Subjekte in der Lage sind, 
in schwierigen komplexen Situationen, Problemlösungen herbei zu führen. Auch Knauf 
und Schulze-Krüdener (2014) machen die Begri�sverschiebung von der Qualifikation hin 
zur Kompetenz deutlich. Der Qualifikationsbegri� ist eher aus der Sicht der Nachfrage 
gefasst, also ausgehend von den Anforderungen des Arbeitsmarktes. Qualifikationen 
sind somit zertifizierbare Ergebnisse, die aktuelles Wissen und gegenwärtig vorhandene 
Fähigkeiten reflektieren. Der Kompetenzbegri� hingegen stammt aus einem subjektbe-
zogenen bildungstheoretischen Kontext. Das handlungsfähige Subjekt wird ganzheitlich 
in den Blick genommen. Sie verweisen auf Erpenbeck und von Rosenstiel (2007), welche 
Kompetenzen als Dispositionen selbstorganisierten Handelns in komplexen Situationen 
unter unsicheren Gegebenheiten verstehen. Kompetenzen befähigen demnach zu eigen-
verantwortlichem Handeln in beruflichen Situationen (vgl. ebd.: XIX).

Im Rahmen der Kompetenzdebatte haben sich nationale sowie internationale Qualifika-
tionsrahmen entwickelt. Diese sollen als Instrumente zur Einordnung der erworbenen 
Kompetenzen im Bildungssystem dienen. Ferner soll das Ziel dieser Qualifikationsrah-
men eine Vergleichbarkeit von Bildungsgängen auf der Basis von Lernergebnissen sein. 
Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR), auf welchen sich die AG HzE der Bundesar-
beitsgemeinscha� der Landesjugendämter bei der Bearbeitung der Kompetenzthematik 
ebenfalls bezogen hat, versteht unter Kompetenz folgendes: Kompetenz bezeichnet »die 
Fähigkeit und Bereitscha� des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönli-
che, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie indivi-
duell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als umfas-
sende Handlungskompetenz verstanden.« (DQR 2011: 8)

Kompetenz � Qualifikation � Studiengänge
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3.2. Reflexivität

Im Kontext der seit gut 30 Jahren im Bereich der Soziale Arbeit und Sozialpädagogik in-
tensiv geführten Handlungskompetenz- und Professionalisierungsdebatte hat die Frage 
nach der Rolle systematisch ausgebildeter Reflexivität eine prominente Rolle erlangt. Die 
Soziale Arbeit wurde als eine »reflexive Profession« herausgestellt. Die Reflexivität gehö-
re zentral zum Können des Professionellen (vgl. Dewe / Otto 2011). Deutlich wurde, dass 
es sich bei einem handlungskompetenten, professionellen Handeln keineswegs um eine 
bloße »Transferierung« von wissenscha�lichem Wissen in �die� Praxis handelt (vgl. Dies. 
2011; 2012). Vielmehr betrachtet eine reflexive Sozialpädagogik »das Professionswis-
sen als nicht unmittelbar vom Wissenscha�swissen abgeleitetes Wissen, kategorial als 
Bestandteil des praktischen Handlungswissens im Sinne einer spezifischen Kompetenz 
bzw. als Können« (Dies. 2012: 210). Zum einen müssen wissenscha�liches Wissen, be-
rufspraktisches Können und alltagspraktische Erfahrungen miteinander in ein Verhältnis 
gesetzt werden. Neben dieser Relationierung muss aber zudem eine Reflexivität statt-
finden, verstanden als eine Reflexion über die »nicht standardisierbare, nicht technisier-
bare Relationierungsleistung in einem je spezifischen Handlungsvollzug« (Dies. 2011: 
1152). Um handlungskompetent und professionell arbeiten zu können, müssen die Pro-
fessionellen über eine »hohe fachliche, methodische und soziale Kompetenz« verfügen 
(vgl. ebd.). Sie müssen »die Vorstellungen der Gesellscha�, der Träger Sozialer Arbeit und 
auch der KlientInnen immer erst hinsichtlich ihrer Berechtigung und ihrer Konsequenzen 
analysieren und beurteilen und dabei die eigenen Wertmaßstäbe überprüfen« (Heiner 
2010: 33). Es kann also festgehalten werden, dass erworbene Kompetenzen in der Sozia-
len Arbeit und Sozialpädagogik alleine kein Garant für erfolgreiches professionelles Han-
deln sein müssen. Erst der reflexive Umgang mit diesen Kompetenzen kann unter Ein-
bezug der Interessen des Klienten als sozialpädagogisches Können verstanden werden.

3.3. Bezugnahme auf vorliegende Festlegungen

In Bezug auf die Beantwortung der Frage nach erforderlichen Handlungskompetenzen 
kann und sollte in Teilen auf bereits vorliegende Überlegungen zurückgegri�en werden, 
etwa auf die Auflistungen des angesprochenen Berichts der BAG LJ˜ (vgl. ebd. Kap. 5.1). 
Zudem haben sich einzelne Landesjugendämter in unterschiedlichem Maße bereits mit 
den hier in Rede stehenden Fragen befasst. Darüber hinaus liegt seit dem Jahr 2008 der 
Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit (QR SArb), welcher vom Fachbereichstag Soziale Ar-
beit (FBTS) verabschiedet und von der Hochschulrektorenkonferenz unterstützt wurde, 
vor. Dieser soll als »Ausgangspunkt für die Gestaltung oder die Umgestaltung von Studi-
engängen [Sozialer Arbeit] oder Curricula« dienen (QR SArb: 3).

Kompetenz � Qualifikation � Studiengänge











16

3.4. Zusammengeführte Kompetenzliste

Eine Zusammenfassung und Zusammenführung der, im Sinne der Überlegungen der 
Landesjugendämter erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen mit den, im Rahmen 
von Sozialarbeits- und (sozial-)pädagogischen Studiengängen bzw. erziehungswissen-
scha�lichen 2 Studiengängen (mit sozialpädagogischem Schwerpunkt), angebotenen 
Studieninhalten (Modulen) ergab eine deutlich komprimierte Liste. Die erforderlichen 
Kenntnisse und Kompetenzen konnten in sechs Schwerpunkten zusammengefasst wer-
den (vgl. Tab. 2). Der erste Schwerpunkt umfasst das Grundlagenwissen über Soziale 
Arbeit / Sozialpädagogik & Erziehung / Bildung. Fachkrä�e in (sozial-)pädagogischen 
Arbeitsfeldern müssen über ein Bewusstsein für die Disziplin und die Profession der (So-
zial-)Pädagogik 3 und somit über grundlegendes Wissen in den Bereichen Soziale Arbeit 
bzw. Sozialpädagogik und Erziehung und Bildung verfügen. Hierzu zählen unter anderem 
Kenntnisse über die Geschichte und Theorien der (Sozial-)Pädagogik. Nur mithilfe dieses 
Wissens können sie dieses komplexe Arbeitsfeld für sich zugänglich machen. Im zweiten 
thematischen Schwerpunkt, der für (sozial-)pädagogische Fachkrä�e  von Bedeutung 
ist, werden institutionelle Kenntnisse zusammengefasst. Das professionelle (sozial-)pä-
dagogische Handeln ist stets in einen institutionellen sowie organisatorischen Rahmen 
eingebunden. Um Menschen in Problemlagen Unterstützung bieten zu können und zwi-
schen ihnen und den gesellscha�lichen Systemen zu vermitteln, benötigen Fachkrä�e 
zum einen Wissen über die Handlungsfelder (sozial-)pädagogischer Arbeit. Zum anderen 
sollten sie beispielsweise über inter-institutionelles und rechtliches Wissen verfügen. 
Um die Problemlagen der Klientel zu verstehen und professionell zu deuten ist adres-
satenbezogenes Wissen, d.h. Wissen über die Lebenssituationen und Lebenslagen der 
NutzerInnen (sozial-)pädagogischer Angebote von besonderer Bedeutung. Da die Pro-
blemlagen und Hilfebedarfe der Klientel meist auch in die Fachgebiete anderer Profes-
sionen fallen (Psychologie, Soziologie, Gesundheitswissenscha�, Ethik) benötigen die 
Professionellen auch in diesen Bereichen grundlegendes Kontextwissen. Ferner müssen 
(sozial-)pädagogische Fachkrä�e über (sozial-)pädagogische Techniken, Methoden und 
Fertigkeiten verfügen. Diese bilden eine grundlegende Voraussetzung für Professionel-
les Handeln. Neben professionsbezogenen Fertigkeiten, wie z.B. methodisches Handeln, 
können hierzu unter anderem auch die Grundlagen wissenscha�lichen Arbeitens sowie 
empirischer Forschungsmethoden gefasst werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ab-
solventInnen unmittelbar in Auseinandersetzung mit sowie auch über diese beschriebe-
nen, eher inhaltlichen und fachlichen Kenntnisse und Kompetenzen hinaus reflexive Fä-
higkeiten erlangen bzw. erlangen sollten. Beispielsweise wird im Kontext der Ausbildung 

2 Die Formulierungen erziehungswissenscha�lich und pädagogisch bzw. Erziehungswissenscha� und Pä-
dagogik werden hier als Synonyme verwendet. Eine Di�erenzierung ist an anderer Stelle aus analytischen 
Gründen durchaus sinnvoll, nicht jedoch unter der hier verfolgten Zielsetzung der Systematisierung von Stu-
diengängen, denn in Bezug auf das Selbstverständnis von Studiengängen herrscht hier in aller Regel kein Un-
terschied.

3 Entsprechend dem aktuellen Diskursstand und der hier verfolgten Intentionen werden die Begri�e Sozial-
pädagogik und Sozialarbeit unter dem Begri� Soziale Arbeit gefasst und diese Formulierungen insofern syno-
nym verwendet.

Kompetenz � Qualifikation � Studiengänge
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4. Ausbildungsgänge an (Berufs-)Fachschulen 
für Sozialpädagogik / Sozialwesen
Ein bedeutender Anteil des Personals in den (teil-)stationären Hilfen zur Erziehung be-
steht aus Fachkrä�en, die ihre Qualifikation an einer Fachschule bzw. Berufsfachschule 
für Sozialwesen / Sozialpädagogik 4 erworben haben. Zu nennen sind hier beispielsweise 
SozialassistentInnen, KinderpflegerInnen, HeilerziehungspflegerInnen, ErzieherInnen 
und HeilpädagogInnen.

Für diese Ausbildungen gibt es keine bundeseinheitlichen Regelungen. Die Kultusminis-
terkonferenz hat zwar Rahmenvereinbarungen für die Berufsfachschulen (KMK 2013) und 
Fachschulen (KMK 2014) vorgelegt, in denen die Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden 
und die wesentlichen Ausbildungsbereiche geregelt sind. Ein Blick in die länderrechtli-
chen Regelungen dieser Ausbildungsgänge zeigt jedoch, dass die Länder die Ausbildun-
gen und ihre Stundentafeln jeweils unterschiedlich gestalten. Aus diesem Grund können 
die Stundentafeln, an solchen Stellen an denen es sinnvoll erscheint, nur exemplarisch 
für ein Bundesland dargelegt werden. Als Beispiel dienen hier die Lehrpläne des Ministe-
riums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSW NRW).

4.1. Ausbildungen an Berufsfachschulen � Sozialas-
sistentin/Sozialassistent und Kinderpflegerin/Kinder-
pfleger

SozialassistentInnen und KinderpflegerInnen werden im Rahmen von Bildungsgängen 
an Berufsfachschulen ausgebildet. Die Kultusministerkonferenz formuliert: »Berufsfach-
schulen haben das Ziel, Schüler und Schülerinnen Grundlagen für den Erwerb berufli-
cher Handlungskompetenz zu vermitteln und zu vertiefen, ihnen berufliche Grundqua-
lifikationen für einen oder mehrere anerkannte Ausbildungsberufe zu vermitteln oder 
sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen.« (KMK 2013: 3) Diese 
Ausbildungen dauern in der Regel ein bis zwei Jahre und setzen einen Hauptschulab-
schluss oder eine als gleichwertig anerkannte Schulbildung voraus. Die AbsolventInnen 
verfügen über »grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten zur pädagogischen Mitarbeit 
in verschiedenen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern« (Bay. STMUK 2006: 3). Mit die-
ser Grundausbildung stehen den AbsolventInnen zwei Möglichkeiten o�en. Entweder 
sie steigen in den Beruf ein und unterstützen ErzieherInnen und andere pädagogische 
Fachkrä�e als Zweit- bzw. Ergänzungskrä�e, oder sie nehmen eine Ausbildung zum/zur 
ErzieherIn oder HeilerziehungspflegerIn auf, für die eine solche pädagogische Grundaus-
bildung zum/zur SozialassistentIn oder KinderpflegerIn Voraussetzung ist. Im Rahmen 
der ErzieherInnenausbildung ist die Ausbildung zum/zur SozialassistentIn an die Stelle 
des Vorpraktikums getreten (vgl. Speth 2010: 33). Mit dem Abschlusszeugnis erwerben 
die AbsolventInnen dieser Ausbildungen die Berechtigung die Bezeichnungen »staatlich 
geprü�e Kinderpflegerin«/»staatlich geprü�er Kinderpfleger« bzw. »staatlich geprü�e 
Sozialassistentin«/»staatlich geprü�er Sozialassistent« zu führen.

4 Die Bezeichnungen �Fachschule für Sozialpädagogik� und �Fachschule für Sozialwesen� variieren je nach 
Bundesland.

Allgemeines zu Bachelor- und Master-Studiengängen � neue Studienstruktur
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4.2. Ausbildungen an Fachschulen

Die Ausbildungen zum/zur ErzieherIn, HeilerziehungspflegerIn sowie  HeilpädagogIn fin-
den an Fachschulen für Sozialwesen / Sozialpädagogik, in Nordrhein-Westfalen auch an 
Berufskollegs, statt. »Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die 
Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an 
Berufserfahrungen an.« (KMK 2014: 2)

Bei den Ausbildungen zum/zur ErzieherIn und HeilerziehungspflegerIn wird neben der 
pädagogischen Grundausbildung ein mittlerer Schulabschluss vorausgesetzt. Insgesamt 
betrachtet, d.h. unter Einbezug der beruflichen Vorbildung, dauern diese Ausbildungen 
in der Regel vier bis fünf Jahre (vgl. ebd.: 24). In den beruflichen Bildungsgängen kann 
zusätzlich die Fachhochschulreife erworben werden. Die Ausbildungen gliedern sich in 
fachrichtungsübergreifende sowie fachrichtungsbezogene Lernbereiche, wobei dem 
fachrichtungsübergreifenden Lernbereich, der die Unterrichtsfächer zum Erwerb der 
Fachhochschulreife, wie z.B. Deutsch, Fremdsprachen und Naturwissenscha�en bein-
haltet, ein eher geringer Stundenumfang von mindestens 360 Stunden zukommt. Die 
Ausbildungen sind besonders auf fachrichtungsbezogene Themen sowie auf Praxisan-
teile ausgerichtet, welche zusammen betrachtet 3000 Unterrichtsstunden ausmachen 5.

Tabelle 3: Rahmenstundentafel für die Fachrichtung Sozialpädagogik und die Fach-
richtung Heilerziehungspflege mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden und 1.200 
Stunden Praxis 6

5 Auf den fachrichtungsbezogenen Lernbereich zzgl. der Praxisanteile werden insgesamt rund 3000 Unter-
richtsstunden aufgewendet. Verglichen mit dem universitären System und umgerechnet in Leistungspunkte, 
macht dieser einen Anteil von 100 CP aus, was nur etwas mehr als der Häl�e eines sechssemestrigen Bache-
lor-Studiums entspricht.

6 Entnommen aus: KMK (2014): Rahmenvereinbarungen über Fachschulen.

Lernbereiche Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden
Fachrichtungsübergreifender Lernbe-
reich

mindestens 360*

Fachrichtungsbezogener Lernbereich mindestens 1.800
Praxis in sozialpädagogischen bzw. 
heilerziehungspflegerischen Tätigkeits-
feldern

mindestens 1.200

Insgesamt 3.600

* Die Di�erenz zum Mindestgesamtumfang ist länderspezifisch auszugleichen.

Allgemeines zu Bachelor- und Master-Studiengängen � neue Studienstruktur
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4.2.1. Erzieherin / Erzieher

»Ziel der Ausbildung [zum Erzieher] ist die Befähigung, Erziehungs-, Bildungs- und Be-
treuungsaufgaben zu übernehmen und in allen sozialpädagogischen Bereichen als Erzie-
her oder Erzieherin selbstständig und eigenverantwortlich tätig zu sein« (KMK 2014: 21). 
ErzieherInnen werden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern eingesetzt und arbeiten mit 
unterschiedlichen Altersgruppen zusammen.

Die Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher, also der Fachrichtung Sozialpädagogik an 
Fachschulen für Sozialwesen, umfasst die folgenden Lernbereiche:

� Kommunikation und Gesellscha�,
� sozialpädagogische Theorie und Praxis,
� musisch-kreative Gestaltung,
� Ökologie und Gesundheit,
� Organisation, Recht und Verwaltung,
� Religion / Ethik nach dem Recht der Länder (vgl. ebd.: 26).

Neben den Rahmenvereinbarungen über Fachschulen, in welchen diese Lernbereiche 
festgelegt sind, legte die Kultusministerkonferenz (2011) das »Kompetenzorientierte 
Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern an Fachschulen/
Fachakademien« vor. Dieses Qualifikationsprofil orientiert sich an zwei Bezugsebenen: 
Zum einen nimmt es Bezug auf die Kompetenzdimensionen des deutschen Qualifikati-
onsrahmens (Sozialkompetenz, Selbstständigkeit, Wissen und Fertigkeiten). Zum ande-
ren bezieht es sich auf die beruflichen Handlungsfelder von ErzieherInnen. Die Einteilung 
umfasst die folgenden Handlungsfelder:

� Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Lebenswelt verstehen und päda-
gogische Beziehungen zu ihnen gestalten

� Entwicklungs- und Bildungsprozesse anregen, unterstützen und fördern
� In Gruppen pädagogisch handeln
� Erziehungs- und Bildungspartnerscha�en mit Eltern und Bezugspersonen gestalten
� Institution und Team entwickeln
� In Netzwerken kooperieren und Übergänge gestalten.

Betrachtet man zum einen die Lernbereiche und zum anderen die Handlungsfelder, so 
wird deutlich, dass die Erzieherausbildung alle für das Feld der Hilfen zur Erziehung not-
wendigen Kenntnisse und Kompetenzen (vgl. Tab 2) ausbildet. Es werden sowohl Grund-
lagenwissen über die Sozialpädagogik als auch Kenntnisse über die AdressatInnen der 
Kinder- und Jugendhilfe vermittelt. Darüber hinaus erwerben die Auszubildenden Kon-
textwissen über Gesundheit und Ethik, Wissen über rechtliche Grundlagen, Institutionen 
und Kooperationen sowie die Befähigung zu professionellem Handeln auf der Basis einer 
professionellen Haltung und dem Einsatz von pädagogischen Methoden.
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Zurzeit vollzieht sich eine sogenannte »Akademisierung der ErzieherInnenausbildung« 
bzw. eine solche wird zunehmend konkret diskutiert (vgl. u.a. Speth 2010). Hintergrund 
dafür sind die gesellscha�lichen Veränderungen, zugespitzt die Veränderungen des Auf-
wachsens (vgl. 14. Kinder- und Jugendbericht) und die damit einhergehenden verän-
derten Anforderungen an den Erzieherberuf. Auf die damit verbundenen Studiengänge 
in den Bereichen der Kindheitspädagogik und der frühen Bildung wird in Kapitel 6.4.5 
eingegangen.

4.2.2. Heilerziehungspflegerin / Heilerziehungspfleger

»Heilerziehungspfleger sind sozialpädagogisch-heilpädagogisch und pflegerisch ausge-
bildete Fachkrä�e. [�] Das zeitgemäße Aufgabenverständnis der Heilerziehungspflege 
umfasst die Erziehung, Begleitung, Assistenz, Beratung, Unterstützung, Bildung und Pfle-
ge von Menschen mit Behinderung aller Altersstufen in ihrem Lebensumfeld« (BAG HEP 
2008: 4).

Laut Beschluss der Kultusministerkonferenz (2014: 26) umfasst die Ausbildung zum/zur 
HeilerziehungspflegerIn, die mit einer staatlichen Anerkennung verbunden ist, die fol-
genden Bereiche:

� Kommunikation und Gesellscha�
� heilerziehungspflegerische Theorie und Praxis
� musisch-kreative Gestaltung, Pflege
� Organisation / Recht und Verwaltung
� Religion / Ethik nach dem Recht der Länder.

Da es auch in der Heilerziehungspflegeausbildung bislang keine bundeseinheitliche Re-
gelung gibt, wird auch diese anhand des Beispiels Nordrhein-Westfalen expliziert. Die 
Ausbildungsinhalte werden in dem Lernplan des Landes NRW (2014b) entlang der fol-
genden Lernfelder spezifiziert:

� Die heilerziehungspflegerische Berufsrolle auf Grundlage inklusiver gesell-
scha�licher Prozesse und vor dem Hintergrund des Unterstützungsbedarfs 
des Menschen mit Behinderung entwickeln. (min. 200 Std.)

� Den individuellen Hilfebedarf des Menschen mit Behinderung im Kontext sei-
ner Lebensbezüge ermitteln. (min. 360 Std.)

� Heilerziehungspflegerische Angebote klientenorientiert planen und umset-
zen. (min. 360 Std.)

� Lebens- und Betreuungskonzepte auf Basis einer inklusiven Perspektive ver-
gleichen und anwenden. (min. 360 Std.)

� Interdisziplinäre Leistungsangebote erschließen, koordinieren und umsetzen. 
(min. 360 Std.)

� Rahmenbedingungen sozialer Dienstleistungsunternehmen erfassen und in 
das heilerziehungspflegerische Handeln integrieren. (min. 160 Std.)
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Tabelle 5: Stundentafel Fachschule des Sozialwesens, Fachrichtung Heilerziehungs-
pflege � Beispiel Nordrhein-Westfalen

Lernbereiche Unterrichtsstunden
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich 400�600
Deutsch / Kommunikation 160�200
Fremdsprache 80�160
Politik / Gesellscha�slehre 80�120
Religionslehre 160
Fachrichtungsbezogener Lernbereich 3.000�3.200
Theorie und Praxis der Heilerziehung 540�560
Gesundheit / Pflege 540�560
Psychiatrie 80�120
Organisation / Recht / Verwaltung 80�120
Heilerziehungspflegerische Schwerpunkte

� Kreativ-musischer Bereich
� Sprachlich-kommunikativer Bereich
� Gesundheits-bewegungsorientierter Bereich
� Organisatorisch-technologischer Bereich

400�440

Projektarbeit 160�320
Heilerziehungspflegerische Praxis in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe

mindestens 1.200

Di�erenzierungsbereich 0�200
Lernbereiche insgesamt mindestens 3.600

4.2.3. Heilpädagogin / Heilpädagoge

Die Ausbildung zum/zur HeilpädagogIn kann auf zwei Wegen absolviert werden. Zum 
einen im Rahmen eines Hochschulstudiums, welches zumeist an Fachhochschulen 
stattfindet 7, zum anderen werden HeilpädagogInnen mit staatlich anerkanntem Be-
rufsabschluss im Rahmen von beruflichen Weiterbildungen an Fachschulen ausgebil-
det. Solche Weiterbildungen bauen auf einer beruflichen Erstausbildung auf. So wer-
den unter anderem staatlich anerkannte ErzieherInnen zu einer solchen Weiterbildung 
zugelassen 8. Andere »im Lande als gleichwertig anerkannte« Qualifikationen werden 
zugelassen, sofern »eine mindestens einjährige hauptberufliche praktische Tätigkeit in 
sozial- oder sonderpädagogischen Einrichtungen ausgeübt« wurde (KMK 2014: 27). Auch 
HeilerziehungspflegerInnen erfüllen diese Zugangsvoraussetzungen.

7 Heilpädagogische Studiengänge werden in Kapitel 6.4.3 eingehender betrachtet.

8 Während die Ausbildungen zum/zur ErzieherIn und HeilerziehungspflegerIn auf einer pädagogischen 
Grundqualifikation (SozialassistentIn oder KinderpflegerIn) aufbaut, baut die Weiterbildung zum/zur Heilpä-
dagogIn auf den Ausbildungen zum/zur ErzieherIn und HeilerziehungspflegerIn auf. Sie ist demnach als eine 
»Weiterbildung der Weiterbildung« zu verstehen (Rauschenbach 2004: 89; zitiert nach Speth 2010: 36).
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5. Allgemeines zu Bachelor- und Master-Studi-
engängen � neue Studienstruktur

5.1. Veränderungen durch die Bologna-Reform

Am 19. Juni 1999 unterzeichneten die Hochschulminister und -ministerinnen aus 29 
europäischen Staaten die Bologna-Erklärung. Mit dieser Erklärung wurde ein zwischen-
staatlicher Reformprozess in Gang gesetzt, im Rahmen dessen sich ein europäischer 
Hochschulraum entwickelt hat, welcher mittlerweile 47 Mitgliedsstaaten umfasst. Die 
europäische Studienreform führte in ganz Europa zu einer weitreichenden Veränderung 
der nationalen Hochschulsysteme. Zu den Zielen der Bologna-Reform zählen zum einen 
international vergleichbare Studienstrukturen, welche eine gegenseitige Anerkennung 
von Studienleistungen und -abschlüssen beinhaltet. Zum anderen soll eine Qualitäts-
sicherung auf der Grundlage gemeinsamer Standards und Richtlinien stattfinden sowie 
Transparenzinstrumente mit einem einheitlichen Qualifikationsrahmen, der Zeugniser-
läuterung (diploma supplement) und dem europäischen Kreditsystem (ECTS) genutzt 
werden.

Das European Credit Transfer System (ECTS) soll sicherstellen, dass die Leistungen von 
Studentinnen und Studenten international vergleichbar sind. Das Studium wird nicht 
unwesentlich durch die Maßeinheit der Credit Points (CP), in Deutschland Leistungs-
punkte (LP), strukturiert. Ein Credit-Point wird für eine aufgewendete Arbeitszeit von ca. 
30 Zeitstunden 9 vergeben.

Mittlerweile kann insbesondere im Bereich der Geistes- und Sozialwissenscha�en an 
deutschen Hochschulen von einer nahezu vollständigen Umstellung der Studiengänge 
auf die gestu�e Studienstruktur von Bachelor und Master gesprochen werden. Nach An-
gaben der Kultusministerkonferenz waren zum Wintersemester 2013/2014 bereits über 
87% aller Studiengänge an deutschen Hochschulen auf die gestu�e Studienstruktur um-
gestellt. Insbesondere an Fachhochschulen ist die Umstellung so gut wie abgeschlossen. 
Bei solchen Studiengängen die bislang noch nicht umgestellt sind, handelt es sich ins-
besondere um Studiengänge aus dem musisch-kulturellen Bereich sowie Studiengänge, 
die mit dem Staatsexamen abschließen, also (Zahn-)Medizin, Jura etc.

Die Studienabschlüsse Bachelor und Master sind akademische Grade, die nach erfolg-
reich bestandener Prüfung von den Hochschulen verliehen werden. Bachelor- und Mas-
ter-Studiengänge finden sich sowohl an Fachhochschulen als auch an Universitäten. Die 
Abschlüsse sind unabhängig von der Hochschulart prinzipiell formal gleichwertig. Die in-
haltliche Strukturierung der Studiengänge hat sich jedoch mit der Bologna-Reform deut-
lich ausdi�erenziert. Sowohl auf der Bachelor- als auch auf der Master-Ebene gibt es Stu-
diengänge, die sich an der grundlegenden Breite der jeweiligen Disziplinen und Fächer 
ausrichten (generell ausgerichtete Studiengänge), sowie solche Studiengänge, die sich 
in Bezug auf die vertretenen Thematiken auf spezialisierte Ausschnitte konzentrieren 
(spezialisierte Studiengänge). Die Studiengänge werden als Vollzeitstudiengänge und als 

9 Zum Teil werden hier auch 25 Stunden zugrunde gelegt, jedenfalls aber nicht mehr als 30 Stunden.
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5.2. Bachelormodelle

Bachelorstudiengänge sind grundständige Studiengänge, die zu einem ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss führen. Es gibt verschiedene Studienmodelle nach denen der 
akademische Grad des Bachelor erlangt werden kann. Der 1-Fach Bachelor ist den frühe-
ren Diplomstudiengängen nachgebildet. Hier wird ein Fach studiert, welches möglicher-
weise durch einen Wahlbereich (bis ca. 30 ECTS) zu ergänzen ist. Der 2-Fach-Bachelor, 
auch kombinatorischer Bachelor genannt, tritt an die Stelle der früheren Magister-Stu-
diengänge, die, aus einer humanistischen Bildungstradition stammend, regelmäßig 
zumindest zwei Studienfächer vorsahen. Bei den kombinatorischen Bachelor-Studien-
gängen gibt es zum einen ein Modell, in dem zwei Fächer im gleichen Umfang studiert 
werden, zum anderen ein Modell, bei dem ein Haupt- und ein Nebenfach (Major-Min-
or-Prinzip) mit jeweils unterschiedlichem quantitativen Umfang oder zwei Hauptfächer 
und ein Nebenfach miteinander kombiniert werden.

Als akademischer Grad wird dem Bachelor die (grobe) fachliche Ausrichtung angefügt. 
Aktuell sind die folgenden Bachelor-Grade geläufig:

� Bachelor of Arts (B.A. � meist geistes- und sozialwissenscha�liche Studiengänge)
� Bachelor of Science (B.Sc. � meist naturwissenscha�liche Studiengänge)
� Bachelor of Engineering (B.Eng. � in den Ingenieurwissenscha�en)
� Bachelor of Laws (LL.B. � in der Rechtswissenscha�)
� Bachelor of Music (B.Mus. � Musik, Freie Kunst und Lehramt)
� Bachelor of Fine Arts (B.F.A. � in der freien Kunst)
� Bachelor of Education 10 (B.Edu. � Lehramt)

Bachelorstudiengänge haben in der Regel eine Dauer von sechs Semestern, in wenigen 
Fällen von 7 Semestern (3 bis 3,5 Jahre). Pro Semester ist in der Regel der Erwerb von 30 
CP vorgesehen, was bei einem sechssemestrigen Studiengang insgesamt 180 CP und bei 
einem siebensemestrigen Studiengang insgesamt 210 CP entspricht. Bei Teilzeitstudi-
engängen verlängert sich entsprechend die Semesterzahl, nicht aber die Anzahl der zu 
erwerbenden Credit Points.

10 Der B.Edu. ist in der Realität so gut wie nicht vertreten, er alleine wäre für das Lehramt nicht ausreichend.
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5.3. Mastermodelle

Studiengänge auf dem Masterniveau, setzen einen ersten berufsqualifizierenden Stu-
dienabschluss voraus. Nach Abschluss eines Masterstudienganges wird der Mastergrad 
verliehen. Der Mastergrad ist nach dem Bachelor ein weiterer berufsqualifizierender Ab-
schluss. Masterstudiengänge können anwendungsorientiert oder forschungsorientiert 
sein und berechtigen in beiden Fällen zur Promotion. Forschungsorientierung bedeutet 
hierbei jedoch nicht die Engführung des Studiengangs auf das Berufsfeld Wissenscha� 
bzw. Forschung, vielmehr wird in solchen Studiengängen mehr Wert auf die Reflexion 
und reflexive Handlungskompetenz gelegt, als dies für anwendungsorientierte Studien-
gänge vorgesehen ist. Die Masterstudiengänge können entweder konsekutiv oder nicht 
konsekutiv angelegt sein. Ein konsekutiver Masterstudiengang baut unmittelbar auf ei-
nem konkret benannten Bachelorstudiengang auf, führt diesen fachlich fort und vertie� 
oder erweitert ihn fachübergreifend (vgl. KMK 2008: 7). Jedenfalls wird der fachliche Zu-
sammenhang direkt gewahrt. Auch bei nicht-konsekutiven Masterstudiengängen wird 
in der Regel ein Bachelorstudium vorausgesetzt, das in deutlichem fachlichen Zusam-
menhang mit dem angestrebten Masterstudiengang steht, jedoch nicht notwendig ein 
fachidentischer, wie bei konsekutiven Mastern. Der grundlegende Fachbezug zwischen 
den beiden Studiengängen wird aber auch hier weitestgehend gewahrt. Tatsächlich ist 
die Unterscheidung, ob ein Masterstudiengang als ein konsekutiver oder nicht-konse-
kutiver verstanden wird, in der Praxis nicht selten unscharf. Daneben gibt es auch noch 
weiterbildende Masterstudiengänge, welche neben einem Bachelorabschluss eine quali-
fizierte berufspraktische Erfahrung von mindestens einem Jahr voraussetzen. Analog zu 
den Bachelorstudiengängen gibt es auch auf Masterniveau neben 1-Fach-Masterstudi-
engängen kombinatorische Masterstudiengänge, die zwei gleichwertige Fächer oder ein 
Haupt- und ein Nebenfach miteinander kombinieren.

Dem Master wird als akademischer Grad die (grobe) fachliche Ausrichtung angefügt.

� Master of Arts (M.A.)
� Master of Sciene (M.Sc.)
� Master of Engineering (M.Eng.)
� Master of Laws (LL.M.)
� Master of Fine Arts (M.F.A.)
� Master of Education (M.Edu.)

Damit Studiengänge akkreditiert werden können, müssen Bachelor und Master zusam-
mengefasst eine Gesamtstudiendauer von zehn Semestern aufweisen. Es gibt Modelle in 
denen der Bachelor sechs und der Master vier Semester in Anspruch nehmen. Bei ande-
ren ist der Bachelor sieben-semestrig und der Master drei-semestrig. Letztlich muss für 
ein erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium in Kombination mit dem jeweils vorge-
schalteten Bachelor-Studium ein Gesamtumfang von 300 CP erreicht werden.
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6. Relevante Studiengänge
Im Folgenden stehen nun Studiengänge im Mittelpunkt, die für das Tätigkeitsfeld der 
(teil-)stationären Hilfen zur Erziehung relevant sind, beziehungsweise solche, die im 
weiteren Sinne relevant sein könnten. Zunächst wird ein Überblick über Studiengänge 
gegeben, die Inhalte der Sozialen Arbeit / Sozialpädagogik hauptsächlich oder teilweise 
thematisieren. In weiteren Schritten wird die Vorgehensweise der Untersuchung erläu-
tert und die Ausdi�erenzierung potentiell relevanter Studiengänge dargestellt, bevor 
konkrete Studiengänge anhand ihrer Modulstrukturen hinsichtlich ihrer Kompatibilität 
mit der generierten Kompetenzliste analysiert werden.

6.1. Soziale Arbeit / Sozialpädagogik im Rahmen un-
terschiedlicher Studiengänge

Soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik / Sozialarbeit kann im Rahmen unterschiedlicher 
Studiengänge sowohl an Fachhochschulen als auch an Universitäten studiert werden. 
Den größeren Bereich bilden die Bachelor-Studiengänge Soziale Arbeit an Fachhoch-
schulen. Neben generalistischen, die Inhalte Soziale Arbeit in ihrer Breite erfassenden, 
Bachelor-studiengängen gibt es ebenso spezialisierte Bachelor-Studiengänge, die sich 
zumeist auf ein bestimmtes Feld oder eine bestimmte Methode der Sozialen Arbeit kon-
zentrieren. Darüber hinaus werden an Fachhochschulen Master-Studiengänge Soziale 
Arbeit angeboten. Auch hier gibt es sowohl generalistisch als auch spezialisierte Studi-
engänge. Auf Masterniveau überwiegen jedoch die spezialisierten. Denn, während unter 
den Bachelor-Studiengängen der Anteil an spezialisierten Studiengängen Soziale Arbeit 
etwa ein Drittel der Gesamtanzahl ausmacht, sind es auf der Masterebene beinahe 60% 
(vgl. Tab. 6). Zudem werden, gleichwohl dies eher die Ausnahme ist, Bachelor-Studien-
gänge Soziale Arbeit an Universitäten angeboten, zum Beispiel an den Universitäten 
 Duisburg-Essen, Kassel, Siegen und Vechta.

An Universitäten deutlich häufiger vertreten ist hingegen die Sozialpädagogik / Soziale 
Arbeit als Schwerpunktlegung im Rahmen von erziehungswissenscha�lichen bzw. päda-
gogischen Ein-Fach- und Zwei-Fach-Studiengängen auf Bachelor- wie Masterniveau. Ne-
ben der konkreten Schwerpunktlegung auf die Sozialpädagogik / Soziale Arbeit werden 
sozialpädagogische Studieninhalte auch in erziehungswissenscha�lichen Studiengän-
gen mit anderen Schwerpunktlegungen, wie zum Beispiel allgemeine Pädagogik, Päda-
gogik der frühen Kindheit und Sonderpädagogik studiert (vgl. DGfE 2010).

Neben diesen generalistischen und spezialisierten Sozialarbeits- und Sozialpädagogik-
Studiengängen gibt es spezifische Teilgebiete der Pädagogik, deren StudienabsolventIn-
nen traditioneller Weise durchaus als (sozial-)pädagogische Fachkrä�e in der Kinder- und 
Jugendhilfe eingesetzt werden. Darunter fallen die Heil-, Sonder- und Rehabilitations-
pädagogInnen, die sich auf die Erziehung, Bildung und Förderung von Menschen mit 
geistigen, körperlichen, sprachlichen und/oder seelischen Beeinträchtigungen sowie mit 
Verhaltensstörungen konzentrieren.

Relevante Studiengänge
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Die schon angesprochenen kindheitspädagogischen Studiengänge stellen ebenfalls ein 
Teilgebiet der Erziehungswissenscha� / Pädagogik dar. Im Rahmen der seit einigen Jah-
ren geführten Bildungsdebatte ist die Zahl kindheitspädagogischer Studiengänge stetig 
und deutlich angestiegen.

Weiterhin gibt es eine Reihe von diakonischen und religionspädagogischen Studiengän-
gen, die den Studienbereich der Sozialen Arbeit schwerpunktmäßig behandeln, und zum 
Teil mit einer staatlichen Anerkennung zum Sozialarbeiter bzw. zur Sozialarbeiterin ver-
bunden sind.

Im Bereich der Berufsbildung gibt es zudem das Lehramt Sozialpädagogik, welches die 
AbsolventInnen für die Ausbildung von ErzieherInnen vorbereitet.

Ferner werden sozialpädagogische Inhalte, wenn auch in geringerem Umfang, in Neben- 
oder Zusatzfächern von nicht (sozial-)pädagogischen Bachelor- und Masterstudiengän-
gen angeboten, z.B. in der Soziologie, Sozialwissenscha�, Psychologie, Kriminologie 
oder im Gesundheitsbereich (AJG 2011: 90).

An dieser Stelle kann zunächst festgehalten werden, dass sowohl die Bachelor- als auch 
die eher spezialisierten Master-Studiengänge insgesamt, ebenso wie auch die hier be-
deutsamen Studiengänge im engeren Sinne (Soziale Arbeit, Sozialpädagogik und Er-
ziehungswissenscha�, etc.), sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Während sie noch 
vor der Bologna-Reform anhand einheitlicher Rahmenprüfungsordnungen strukturiert 
waren, folgen sie nun keinen systematisch vergleichbaren inhaltlichen Orientierungen 
mehr. Dennoch weist eine Reihe der hier interessierenden Studiengänge einen gemein-
samen Kern auf, der in größeren Teilen der Zusammenstellung der Kenntnisse und Kom-
petenzen, wie sie oben in Tab. 2 vorgenommen wurde, entspricht. Um welche Studien-
gänge es sich dabei handelt und welche Studiengänge die erforderlichen Kenntnisse und 
Kompetenzen nicht ausbilden, wird in Kapitel 6.4 dargestellt.

6.1.1. Staatliche Anerkennung

Ausbildungen und Studiengänge, hier im Bereich des Sozialwesens, sind zum Teil mit 
einer staatlichen Anerkennung verbunden. AbsolventInnen von Ausbildungsgängen an 
(Berufs-)Fachschulen für Sozialpädagogik / Sozialwesen (vgl. Kap. 4) wird die staatliche 
Anerkennung zusammen mit dem Abschlusszeugnis erteilt. Auch AbsolventInnen von 
Studiengängen der Sozialen Arbeit erhalten zum Teil die staatliche Anerkennung. Die Vo-
raussetzungen hierfür sind im QR SArb (2008) festgelegt. Dort heißt es:

»Voraussetzungen zur Erteilung der staatlichen Anerkennung sind:

1. Bachelorabschluss in einem Studiengang der Sozialen Arbeit
2. Ausgewiesene Kenntnisse der relevanten deutschen Rechtsgebiete mit exem-

plarischer Vertiefung auf Landesebene
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934). Eine solche ist auch nicht zwingend erforderlich um praktisch tätig zu werden. »Die 
Vorschri� verlangt für Fachkrä�e keine spezielle Ausbildung, sondern nur eine der jewei-
ligen Aufgabe entsprechende, d.h. eine Ausbildung die dazu befähigt, die jeweils durch 
den Einsatzbereich bestimmte Aufgabe zu bewältigen« (Wiesner 2011; II Rn 7). Insofern 
ist bei dieser, derzeit zunehmend intensiver geführten Diskussion die Di�erenz von staat-
licher Anerkennung (z.T. verbunden mit der Frage nach einem Berufsanerkennungsjahr) 
und der Anerkennung als Fachkra� zu berücksichtigen. Die staatliche Anerkennung von 
Abschlüssen bezieht die Anerkennung als Fachkra� mit ein, während die Anerkennung 
als Fachkra� unabhängig von der staatlichen Anerkennung eines Ausbildungs- bzw. Stu-
dienabschlusses gegeben sein kann. Auch hier herrscht aktuell keine einheitliche Rege-
lung.

6.2. Vorgehen
Im Rahmen dieser Studie wurde eine di�erenzierende Sichtung solcher Ausbildungs- 
und Studiengänge vorgenommen, die für das Tätigkeitsfeld der (teil-)stationären Hil-
fen zur Erziehung im weiteren Sinne relevant sein könnten. Diese potentiell relevanten 
Studiengänge wurden im Rahmen einer Recherche mithilfe des Hochschulkompasses 
identifiziert. »Der Hochschulkompass ist ein Informationsportal der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK), in dem staatliche und staatlich anerkannte deutsche Hochschulen ta-
gesaktuelle Informationen über ihre Studien- und Promotionsmöglichkeiten sowie ihre 
internationalen Kooperationen verö�entlichen. Alle Angaben im Hochschulkompass 
sind von den Hochschulen autorisiert und werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern an den Hochschulen aktualisiert.« 12 Bei der Studiengangsuche wurden im Bereich 
der Fächergruppe »Gesellscha�s- und Sozialwissenscha�« grundständige sowie weiter-
führende Studiengänge in den Studienbereichen »Beratung«, »Pädagogik, Erziehungs-
wissenscha�« und »Soziale Arbeit, Heilpädagogik« gesucht. Die Suche ergab für den Be-
reich der grundständigen Studiengänge 395 und für den Bereich der weiterführenden 
Studiengänge 380 Tre�er. 13 

Die über den Hochschulkompass gewonnenen Studienganglisten wurden in einem ers-
ten Schritt einer intensiven Sichtung unterzogen und von doppelten Fällen bereinigt 14. In 
einem weiteren Schritt wurden die Studiengänge mithilfe einer Codierung nach Schwer-
punkten sortiert. Hierbei entstanden zwei Bereiche. Zum einen ergab sich eine Gruppe 
mit einer erheblichen Anzahl an generalistischen Sozialarbeits- / Sozialpädagogik- und 
erziehungswissenscha�lichen Studiengängen. Ihnen gegenüber standen solche Studi-
engänge, die zwar anteilig Soziale Arbeit / Sozialpädagogik und bzw. oder Erziehungs-
wissenscha�en beinhalten, aber schwerpunktmäßig eine Spezialisierung auf einen be-
stimmten Bereich, beispielsweise Management, angeben (spezialisierte Studiengänge).

12 http://www.hochschulkompass.de/hochschulkompass-im-profil.html

13 Die Liste der Studiengänge und insbesondere die Angaben zur Anzahl können nur als Momentaufnahme 
zu einem bestimmten Stichtag (hier der 26.11.2014) betrachtet werden. Durch permanente Neueinrichtungen 
von Studiengängen und kontinuierliche (Re-)Akkreditierungen kann sich die Liste ständig ändern und es kann 
somit letztlich keine abschließende Übersicht geben.

14 Eine Vielzahl von Studiengängen wurde vor Bereinigung der Liste doppelt aufgeführt, weil es verschiedene 
Möglichkeiten des Studiums, z.B. Vollzeit- und Teilzeitstudium gibt.
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6.3. Ausdi�erenzierung � Kategorisierung und Erläu-
terung der Studiengänge

Die Sortierung, Codierung und Bereinigung der mithilfe des Hochschulkompasses ermit-
telten Studienganglisten ergab für die Bereiche der Bachelor- und Master-Studiengänge 
Ausdi�erenzierungen, wie sie der Tabelle 6 zu entnehmen sind. Die Liste zeigt, dass in den 
Bereichen »Pädagogik, Erziehungswissenscha�«, »Beratung« sowie »Soziale Arbeit, Heil-
pädagogik« sowohl auf der Bachelor- als auch auf der Master-Ebene enorm viele Studien-
gänge existieren und dass diese, trotz ihrer zum Teil sehr spezialisierten Bezeichnungen, 
zu einer Reihe von verschiedenen Kategorien zusammengefasst werden konnten 15. Die 
farbliche Unterscheidung der Tabelle soll die Studiengänge jenseits ihrer thematischen 
Ausrichtung in drei wesentliche Gruppen untergliedern. Im hellgrauen Bereich sind sol-
che Studiengänge dargestellt, bei denen nach den hier zugrunde gelegten Kriterien die 
Untersuchung ergeben hat, dass die für das Feld der Hilfen zur Erziehung erforderlichen 
Kenntnisse und Kompetenzen ausgebildet werden. Hierzu zählen die Studiengänge der 
Sozialen Arbeit, der Erziehungswissenscha�, der Sozialpädagogik, der Sonder-, Heil- und 
Rehabilitationspädagogik sowie der Kindheitspädagogik. Solche Studiengänge, die den 
Kategorien im mittelgrauen Bereich zugeordnet sind, gestalten sich teils uneinheitlich, 
teils werden die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen hier nur in bedingt ausrei-
chendem Ausmaß erworben, so dass für eine Einschätzung, ob diese Studienabschlüsse 
für eine Beschä�igung im (teil-)stationären Bereich der Hilfen zur Erziehung angemessen 
sind, eine Überprüfung der Studieninhalte inklusive der Credit-Points anhand der ent-
wickelten Kriterien zu empfehlen ist. Die Studiengänge, die dem dunkelgrauen Bereich 
zugeordnet sind, sind auf einen Bereich jenseits von grundlegenden (sozial-)pädagogi-
schen Studieninhalten ausgerichtet und behandeln diese nur randständig.

In den Kapiteln 6.4 und 6.5 erfolgen Erläuterungen zu Studiengängen dieser unterschied-
lichen Kategorien und Einschätzungen hinsichtlich der Frage, ob die für den Einsatz 
im Feld der (teil-)stationären Hilfen zur Erziehung notwendigen Kenntnisse und Kom-
petenzen im Rahmen dieser Studiengänge ausgebildet werden. Die Darstellung und 
Erläuterung der unterschiedlichen Studiengänge erfolgt mithilfe der Modulstrukturen, 
die jeden Studiengang in spezifischer Weise kennzeichnen, inklusive der Verteilung der 
vorgesehenen Credit-Points. Es fand ein Abgleich dieser Modulstrukturen mit der entwi-
ckelten Kompetenzliste (vgl. Tabelle 2) statt. Da dies selbstverständlich nicht eins zu eins 
möglich ist, wurden die Module der Studiengänge entsprechend der Kompetenzliste zu 
Schwerpunkten zusammengefasst, so dass ersichtlich wird, ob und in welchem Umfang 
die Bereiche der Kompetenzliste vom jeweiligen Studiengang abgedeckt sind. Es sei da-
rauf hingewiesen, dass die Analyse und Bewertung der einzelnen Studiengänge nur auf 
Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen vorgenommen werden kann. Die 
hauptsächlichen Informationsquellen stellen in diesem Zusammenhang die Homepages 
der Hochschulen bzw. der einzelnen Studiengänge und die dort zugänglichen Materialien 
dar, welche jedoch laufenden Veränderungen und Überarbeitungen unterliegen können.

15 Zum Teil gibt es mehrere Möglichkeiten der Zuordnung.  In diesen Fällen wurden die Studiengänge solchen 
Kategorien zugeordnet, die nahe liegend erschienen. Eindeutige Zuordnungen sind in vielen Fällen, insbeson-
dere bei den spezialisierten Masterstudiengängen, kaum möglich gewesen.
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Tabelle 6: Ausdi�erenzierung von (möglicherweise relevanten) Studiengängen

Anzahl 
Bachelor-Studiengänge

Anzahl 
Master-Studiengänge

Soziale Arbeit � generalistisch 76 28
Soziale Arbeit � spezialisiert 40 38
Erziehungswissenscha�, Pädagogik � generalistisch 35 20
Erziehungswissenscha�, Pädagogik � spezialisiert 6 28
Sonder- und Heilpädagogik 10 15
Rehabilitationspädagogik 1 1
Kindheitspädagogik, Bildung in der frühen Kindheit 60 12
Bildungswissenscha�, Bildungsforschung, z.T. generalis-
tische Erziehungswissenscha�

5 34

Bildungswissenscha� im Rahmen des Lehramts 5 17
Waldorfpädagogik 1 2
Diakonie / Religionspädagogik (z.T. Soziale Arbeit integ-
riert)

5 2

Management 10 9
Berufliche Bildung, z.B. Wirtscha�spädagogik, Technik-
pädagogik

23 28

Gesundheits- und Medizinpädagogik 4 3
Musik-, Kultur-, Kunst-, Theaterpädagogik 35 24
Beratung, Supervision, Mediation 1 20
Schulentwicklung � 4
Sonstiges 32 15
Summe 349 300

6.4. Bachelorstudiengänge
6.4.1. Soziale Arbeit � generalistisch und spezialisiert

Sowohl die generalistischen als auch die spezialisierten Studiengänge der Sozialen Ar-
beit bilden mit insgesamt 182 Studiengängen (Bachelor und Master) den größten Anteil 
der hier untersuchten. Auf der Bachelor-Ebene überwiegen die generalistischen Sozial-
arbeitsstudiengänge quantitativ.

Die generalistischen Bachelor-Studiengänge Soziale Arbeit sind in ihrem Aufbau weit-
gehend an die früheren Diplom-Studiengängen an Fachhochschulen angelehnt; jedoch 
mit einer reduzierten Semesterzahl. Während das Studium der Sozialen Arbeit an eini-
gen Fachhochschulen sechs Semester in Anspruch nimmt, dauert es an anderen sieben 
Semester. Dies liegt in erster Linie an den Praxisanteilen, die bis zu einem Jahr dauern 
und in die Modulstruktur integriert sein können. Neben diesen generalistischen Bache-
lor-Studiengängen, die zumeist den Titel »Soziale Arbeit« tragen, gibt es in diesem Be-
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aus denen jeweils nur eine begrenzte Anzahl von Schwerpunkten gewählt werden konn-
te. In den letzten Jahren sind demgegenüber Studiengänge entstanden, die eine solche 
Vertiefung von Vornherein festlegen (spezialisierte Studiengänge). Im Hinblick auf den 
konkreten Studienverlauf der einzelnen AbsolventInnen verändert sich somit lediglich, 
dass die Wahlmöglichkeit für die Vertiefung entfällt, nicht die Tatsache der Vertiefung 
bzw. Spezialisierung selbst. Die Struktur des Studiums hat sich damit an dieser Stelle 
somit letztlich nicht geändert.

6.4.2. Erziehungswissenscha� / Pädagogik � generalistisch und 
spezialisiert

Das universitäre Studium der Erziehungswissenscha�, respektive der Pädagogik, stellt 
mit über 41 Studiengängen allein auf der Bachelor-Ebene 20, einen weiteren bedeuten-
den Bereich in der Studienlandscha� hinsichtlich der sozialen Berufe wie der hier rele-
vanten Berufe dar. Spezialsierungen sind im Rahmen der erziehungswissenscha�lichen 
Bachelorstudiengänge kaum verbreitet, d.h. erziehungswissenscha�liche Bachelor-Stu-
diengänge sind eher generalistisch ausgelegt. Die Spezialisierungen erfolgen hier eher 
im Master-Bereich. Inhaltlich bezieht sich das Studium im Allgemeinen auf die Bereiche 
der Bildung und Erziehung, sowie auf Fragen der menschlichen Entwicklung. Das Fach 
Erziehungswissenscha� bezieht als Nebenfächer systematisch weitere Disziplinen mit 
ein und behandelt neben erziehungswissenscha�lichen Grundlagen und Theorien, pä-
dagogischen Handlungsformen und Handlungsfeldern auch die Grundlagen der Psycho-
logie und der Soziologie. Im Verlauf des Studiums erfolgt i.d.R. eine Schwerpunktlegung 
in Form eines Wahlpflichtfaches auf einen bestimmten Bereich der Erziehungswissen-
scha�. Bekannte und hier besonders relevante Bereiche sind zum Beispiel die Sozialpä-
dagogik wie auch der Bereich der frühen Kindheit (vgl. Kap. 6.4.5). AbsolventInnen des 
Studiums der Erziehungswissenscha� werden zumeist in Einrichtungen des außerschu-
lischen Bildungs- und Erziehungswesens inklusive der Sozialen Arbeit tätig. Sie beraten 
und betreuen dort Einzelpersonen sowie Gruppen aller Altersstufen in verschiedenen 
Arbeitsfeldern.

Da der Bachelorstudiengang Erziehungswissenscha� an Universitäten zum � allerdings 
geringeren � Teil dem ehemaligen Magister-Studium, in dem bis zu drei Fächer studiert 
wurden, nachgebildet ist, gibt es in diesem Bereich auch Bachelorstudienmodelle, in 
denen das Fach Erziehungswissenscha� mit ein bis zwei weiteren Fächern kombiniert 
wird. Zum Teil erfolgt die Kombination in Form eines Major-Minor-Modell, bei dem ein 
Fach einen deutlich größeren Umfang einnimmt als das andere. Bei der Entscheidung, 
ob AbsolventInnen solcher kombinatorischen Bachelor-Studiengänge als Fachkrä�e in 
der (teil-)stationären Erziehungshilfe gelten können, ist besonders darauf zu achten, 

20 Auf der Master-Ebene sind weitere 48 Studiengänge im Bereich der Erziehungswissenscha�en zu verzeich-
nen.
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Tabelle 10: Zuordnung der Module des B.A. Erziehungswissenscha�: Sozial- und Or-
ganisationspädagogik (Universität Trier) zur Kompetenzliste

1. Grundlagenwissen Soziale Arbeit / Sozialpädagogik& Erziehung 
/ Bildung

40 CP

Allgemeine Pädagogik � Einführung in die Bedingungen des Wissens 
und der Wissenscha� (M1)

10 CP

Allgemeine Pädagogik � Theorien der Kultur und des Sozialen (M5) 10 CP
Sozialpädagogik � Geschichte, Theorien und Themen sozialpädago-
gischer Professionskulturen (M6)

10 CP

Organisationspädagogik � Pädagogische Grundbegri�e und Ge-
schichte der pädagogischen Organisationen (M3)

10 CP

2. Institutionelle Kenntnisse 40 CP
Sozialpädagogik � Rechts-, Organisations- und Finanzierungsstruktu-
ren der Sozialpädagogik (M2)

10 CP

Sozialpädagogik � Handlungsfelder und Handlungsformen der Sozi-
alpädagogik (M7)

10 CP

Organisationspädagogik � Organisationstheorien und Institutionen-
lehre (M9)

10 CP

Sozialpädagogik � Sozialpädagogik der Übergänge (M10) 10 CP
3. Adressatenbezogenes Wissen 10 CP
Sozialpädagogik � AdressatInnen der Sozialpädagogik (M8) 10 CP
4. Kontextwissen 30 CP
Soziologie � Strukturen und Kulturen (Import-Modul) 10 CP
Zusatzmodul Kultur- und Wissenssoziologie / Gender Studies (M12) 10 CP
Psychologie � Grundzüge der Psychologie (Import-Modul) 10 CP
5. Professionelles Handeln 30 CP
Methoden � Methoden der empirischen Sozialforschung (M4) 10 CP
Allg. Pädagogik / Organisationspädagogik � organisierte und symbo-
lische Praktiken von Bildung, Hilfe und Beruflichkeit (M11)

20 CP

6. Reflexion �
Alle Module �
Bachelorthesis 15 CP
Praktikum 15 CP
Gesamt 180 CP

6.4.3. Heil-, Sonder- und Rehabilitationspädagogik

Die Heilpädagogik sowie die Sonder- und Rehabilitationspädagogik sind Teilbereiche 
der Pädagogik und eng miteinander verknüp�. Teilweise werden die Begri�lichkeiten 
sogar synonym verwendet. Alle Bereiche befassen sich mit der Erziehung, Bildung und 
Förderung von Menschen mit geistigen, körperlichen, sprachlichen und/oder seelischen 
Beeinträchtigungen sowie mit Verhaltensstörungen. Mit pädagogisch-therapeutischen 
Maßnahmen und Konzepten bieten Heil-, Sonder- und Rehabilitationspädagogen � zu-
meist individuelle � Hilfen und Unterstützungen an, so dass ihre Klientel ein möglichst 
großes Maß an Eigenständigkeit sowie gesellscha�licher Teilhabe erlangen kann. Die 
Heilpädagogik möchte ihren AdressatInnen »ein elementares medizinisch-psychiatri-
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Das Studium gliedert sich in einen Pflichtbereich. Dieser Pflichtbereich umfasst inklusive 
der Bachelor-Arbeit 130 CP. Darüber hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit sich 
sowohl in einem fachlichen (30 CP) sowie in einem überfachlichen (20 CP) Wahlpflicht-
bereich zu spezifizieren.

Wenngleich dieser Studiengang einen spezifischen Zuschnitt auf das Feld der Rehabili-
tationspädagogik und somit auch auf Fragen von Behinderung hat, so werden dennoch 
Module zu erziehungswissenscha�lichen, rechtlichen, soziologischen und psychologi-
schen Grundlagen sowie zu Forschungs- und Handlungsmethoden absolviert. Der Anteil 
an Credit Points (CP), die in Bezug auf das Handlungsfeld der Erziehungshilfen als a�in 
anzusehen sind, ist somit durchaus ausreichend, um die AbsolventInnen für das Feld der 
(teil-)stationären Hilfen zur Erziehung in angemessener Weise zu qualifizieren. Dies ver-
deutlicht sich wiederum an der Gegenüberstellung der Studieninhalte und der Kompe-
tenzliste in Tabelle 13.

6.4.4. Kindheitspädagogik, Bildung in der frühen Kindheit

Die Studiengänge der Kindheitspädagogik und der Bildung in der frühen Kindheit stellen 
mit einer Anzahl von rund 60 im Hochschulkompass eingetragenen Studienprogrammen 
auf der Bachelor-Ebene einen außerordentlich großen Bereich dar. Als Hintergrund der 
Etablierung dieser nicht unerheblichen Anzahl an Studiengängen in diesem eher neuen 
Bereich können die gesellscha�lichen Veränderungen und Auswirkungen auf das Leben 
von Kindern und deren Familien, das gewandelte Bild von Kindheit, Bildung und Erzie-
hung sowie die gesellscha�lichen Diskurse hierzu angesehen werden. Den neuen Anfor-
derungen, denen sich Professionelle in Kindertageseinrichtungen gegenüber sehen soll 
mit neuen Ausbildungs- bzw. Studiengängen begegnet werden. Zudem hat die seit eini-
gen Jahren intensivierte Bildungsdebatte dazu geführt, dass dem Bereich der Kinderta-
geseinrichtungen eine bedeutende Rolle für die kindlichen Lern- und Entwicklungspro-
zesse zugesprochen wird. Diese verschiedenen Aspekte führen in der Konsequenz dazu, 
dass die fachlichen Entwicklungen in diesem Bereich aktuell sehr schnell vorangetrieben 
werden und dass sich die Ausbildungssituation im frühkindlichen Bereich neu orien-
tiert hat (vgl. auch Speth 2010: 17), mit der Folge, dass sich in diesem Bereich eine sehr 
große Ausdi�erenzierung vollzogen hat. Studiengänge, die dieser Kategorie zugeordnet 
wurden, heißen beispielsweise »Frühkindliche Bildung und Erziehung«, »Primare und 
elementare Bildung«, »Kindheitspädagogik», »Frühpädagogik« oder »Angewandte Kind-
heitswissenscha�en«. Den generellen Trend der Bologna-Reform noch einmal verstär-
kend sind diese Studiengänge sehr unterschiedlich ausgestaltet. Zum Teil handelt es sich 
um eher generalistische erziehungswissenscha�liche / pädagogische Studiengänge mit 
einem Zuschnitt auf den Bereich der (frühen) Kindheit. Einige dieser Studiengänge be-
handeln zudem einen relativ hohen Anteil an Bildungsinhalten, so z.B. Sprachförderung 
und mathematische sowie naturwissenscha�liche Grundlagen. Ferner spielt hier die 
Wissensvermittlung im Bereich der Bewegungsförderung eine Rolle. Von daher weisen 
sie deutliche ˜hnlichkeiten mit der Ausbildung von ErzieherInnen oder mit dem Grund-
schullehramt auf. Diese Studiengänge können als eher spezialisierte Studiengänge mit 
einem generalistischen Kern betrachtet werden. Sofern der Anteil an Bildungsinhalten 
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erzieherischen Hilfen qualifizieren. Für diesen Bereich der kindheitspädagogischen Stu-
diengänge sind die Studieninhalte somit � jedenfalls aktuell � im Einzelfall zu prüfen. 
Sofern bereits vor dem Studium eine Ausbildung zum/zur ErzieherIn absolviert wurde, 
wäre eine solche, generell positiv entschiedene Überprüfung (s.o.) mit hinzu zu ziehen.

6.4.5. Bildungswissenscha� � generalistisch und im Rahmen des 
Lehramtsstudiums

Auch bildungswissenscha�liche Studiengänge sind keinesfalls einheitlich konzipiert. 
Nicht alle Studiengänge, welche den Titel Bildungswissenscha�en tragen, beziehen sich 
auf dieselben Inhalte. Hinter dieser Denomination verbergen sich sowohl generalistisch 
erziehungswissenscha�liche Studiengänge, als auch, und zwar in bedeutend größerem 
Umfang, (Teil-)Studiengänge der Lehrerbildung.

Wenn Bildungswissenscha� im Rahmen eines Bachelorstudiengangs mit dem Berufsziel 
Lehramt studiert wird, handelt es sich hierbei um einen Professionalisierungsbereich der 
parallel bzw. zusätzlich zu den Unterrichtsfächern studiert wird. Die Studierenden im-
matrikulieren sich in den Fächern, die sie später unterrichten möchten. Häufig ist es so, 
dass das Studium der Bildungswissenscha�en nur einen quantitativ geringeren Anteil 
des Gesamtstudiums umfasst. Hanna Kiper (2009: 130) schreibt in einem Artikel in der 
Zeitschri� P˜D Forum »Die Einführung einer Kompetenzorientierung in der Lehrerausbil-
dung und hier über den Hebel der Bildungswissenscha�en erfolgte zu einem Zeitpunkt 
(Dezember 2004), da in vielen Bundesländern die alten �Lehramtsstudiengänge� durch 
polyvalent angelegte Bachelor- und Masterstudiengänge abgelöst wurden. [�] Dabei 
wurden die Bildungswissenscha�en im Vergleich zu ihren Anteilen in den alten Lehr-
amtsstudiengängen reduziert und bleiben in ihrer Bedeutung für den Studienerfolg eher 
unbedeutend.« Tatsächlich hat sich in den letzten 10 Jahren ein gewisser Ausbau der bil-
dungswissenscha�lichen Anteile im Lehramtsstudium vollzogen, wie grundlegend sich 
damit die Relation zwischen der ehemals sehr deutlichen Dominanz des (Unterrichts-)
Fachwissens gegenüber dem pädagogischem Wissen verändert hat, bleibt zu prüfen.

Je nach angestrebter Schulform fallen die bildungswissenscha�lichen Anteile unter-
schiedlich aus. Am geringsten sind bildungswissenscha�liche Anteile, wenn das Berufs-
ziel Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (GymGe) gewählt ist. Hier liegt der An-
teil an Bildungswissenscha�en im Bachelorstudium bei durchschnittlich etwa 30 CP, die 
weiteren 150 CP des Gesamtstudiums entfallen auf die zu studierenden Unterrichtfächer. 
Wenn Bildungswissenscha�en mit dem Berufsziel Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamt-
schulen (HRGe) studiert wird, liegt der Anteil an Bildungswissenscha�en mit etwa 60 CP 
deutlich höher, also bei ��� des Gesamtstudiums. Da angehende GrundschullehrerInnen 
neben zwei Unterrichtsfächern auch die Lernbereiche mathematische und sprachliche 
Grundbildung studieren müssen, fällt auch hier der Anteil an Bildungswissenscha�en 
mit etwa 40 CP eher gering aus. Wenn das Berufsziel das Lehramt an einer Förderschu-
le ist, dann sind die bildungswissenscha�lichen Anteile deutlich umfänglicher, mit ca. 
60 CP zumeist dennoch unter der oben als notwendig erachteten Qualifizierungsgrenze 
für die im Feld der Erziehungshilfe praktizierenden (Sozial-)Pädagogen von zumindest 
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Beispiel: Bachelor Bildungs- und Erziehungswissenscha� an der 
Freien Universität Berlin

Der Bachelorstudiengang Bildungs- und Erziehungswissenscha� 30 wird an der Freien 
Universität Berlin im Fachbereich für Erziehungswissenscha� und Psychologie angebo-
ten. Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von sechs Semestern und sieht den 
Erwerb von 180 Leistungspunkten vor. Laut Homepage des Studiengangs sind für die 
AbsolventInnen Beschä�igungen in folgenden Bereichen denkbar: »Kinder- und Jugend-
hilfe (z.B. Kita / Elementarerziehung, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherische 
Hilfen, Familienbildung); Schule (z.B. Schulsozialarbeit); Berufs-, Erwachsenen- und Wei-
terbildung sowie Planung, Verwaltung, Koordination und Entwicklung in Institutionen 
des Erziehungs- und Bildungswesens« (ebd.).

Der Studiengang sieht vor, dass in den ersten drei Fachsemestern die Grundlagen des 
Fachs erarbeitet werden. Im dritten Semester soll zudem, im Rahmen der allgemeinen 
Berufsvorbereitung (ABV), ein Praktikum in einer Einrichtung oder einem Unternehmen 
in einem sozialpädagogischen, kleinkindpädagogischen oder erwachsenenpädagogi-
schen Arbeitsfeld stattfinden, welches mit 15 Leistungspunkten kreditiert wird. In der 
zweiten Häl�e des Studiums finden Vertiefungen der Themen statt und die Studieren-
den haben die Möglichkeit sich im Rahmen des »a�inen Bereichs« und des Wahlmoduls 
in der »allgemeinen Berufsvorbereitung« eigene Schwerpunkte zu legen sowie spezielle 
Kenntnisse und Fähigkeiten für eine berufliche Tätigkeit aus Kompetenzbereichen zu er-
werben. Im sechsten Semester führen die Studierenden ein Projekt durch, welches sie in 
Kleingruppen vorbereiten, planen und durchführen. Ebenfalls für das sechste Semester 
ist die Anfertigung der Bachelorarbeit vorgesehen. Je nach Studiengestaltung entfallen 
max. 20 CP auf Fächer, die dem Handlungsfeld der Hilfen zur Erziehung nicht a�in sind, 
z.B. Wirtscha�swissenscha� oder Informatik.

Die Inhalte des Studiums stellen somit im oben gefassten Sinne generalistische erzie-
hungswissenscha�liche Studieninhalte dar und entsprechen folglich der oben entwor-
fenen Liste der für das Arbeitsfeld der (teil-)stationären erzieherischen Hilfen erforderli-
chen Kenntnisse und Kompetenzen. Es kann insofern davon ausgegangen werden, dass 
dieser Studiengang pädagogische Fachkrä�e ausbildet.

6.4.6. Waldorfpädagogik

Bachelorstudiengänge der Waldorfpädagogik werden an Instituten, Akademien oder Se-
minaren der Waldorfpädagogik angeboten und qualifizieren in erster Linie für eine Tätig-
keit als AssistenzlehrerIn an einer Waldorfschule oder an einer Förderschule. Außerdem 
können WaldorfpädagogInnen nach Angaben des Bundes der Freien Waldorfschulen im 

30 http://www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/grundstaendige/bildungs_und_erziehungswissen-
scha�_mono/index.html
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dass diese Kenntnisse und Kompetenzen zwar grenzwertig aber dennoch in ausreichen-
dem Umfang für den hier in Rede stehenden Bereich vermittelt werden.

6.4.7. Diakonie Sozialer Arbeit und Religions- und Gemeindepä-
dagogik / Soziale Arbeit integrativ

Ein weiteres Feld von Studiengängen, in denen Inhalte der Sozialen Arbeit und (Sozial)
Pädagogik thematisiert werden, ist der Bereich der diakonischen und religionspädago-
gischen Studiengänge. Solche Studiengänge werden in erster Linie von Hochschulen in 
kirchlicher Trägerscha� angeboten. Eine Reihe dieser Studiengänge ist kombinierbar 
bzw. erweiterbar durch das Fach Soziale Arbeit, so dass eine Doppelqualifikation erreicht 
wird. Beispiele für solche Studiengänge sind, neben den im Folgenden beschriebenen, 
der Bachelorstudiengang Diakoniewissenscha� kombiniert mit dem Bachelorstudien-
gang Soziale Arbeit 34 an der evangelischen Hochschule Ludwigsburg oder der Bachelor-
studiengang Religionspädagogik / Gemeindediakonie 35 an der evangelischen Hochschu-
le Freiburg, dessen Bachelorabschluss durch ein Ergänzungsstudium von drei Semestern 
erweitert und damit eine Doppelqualifikation, mit einem zweiten Bachelorabschluss in 
Sozialer Arbeit, erworben werden kann.

Sofern Studiengänge der Diakoniewissenscha� oder der Religionspädagogik mit einem 
Studium der Sozialen Arbeit kombiniert werden, kann davon ausgegangen werden, dass 
die Studieninhalte Sozialer Arbeit für den Einsatz in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern, 
wie z.B. den Hilfen zur Erziehung, angemessen qualifizieren. Wenn aber diese, den sozial-
pädagogischen Handlungsfeldern a�inen, Studieninhalte fehlen, d.h. wenn keine solche 
Kombination vorliegt, dann liegt der Schwerpunkt dieser Studiengänge auf theologi-
schen und religionspädagogischen Fragestellungen und befähigt damit in erster Linie für 
die Arbeit in Kirchen und Gemeinden.

Hinweise darauf, wie diese Studiengänge im Hinblick auf das Arbeitsfeld der Erziehungs-
hilfen einzuschätzen sind, zeigt sich bereits darin, ob es sich um ein Studium in Kombi-
nation mit Sozialer Arbeit / Sozialpädagogik handelt oder nicht. Diese Information liefert 
häufig schon der Titel des abgeschlossenen Studiengangs sowie � selbstredend � eine 
mögliche staatliche Anerkennung als SozialarbeiterIn. In diesen Fällen hat die Kombi-
nation diakonischer und religionspädagogischer Studiengänge mit solchen der Sozialen 
Arbeit Auswirkungen auf den quantitativen Umfang des Studiums und nicht selten dau-
ern solche Studiengänge vier Jahre und umfassen somit 240 CP.

34 http://www.eh-ludwigsburg.de/studium/studienangebot/bachelorstudiengaenge/diakoniewissen-
scha�-soziale-arbeit.html

35 http://www.eh-freiburg.de//studieren/studiengaenge/bachelor/religionspaedagogik-gemeindediako-
nie/10
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Soziale Arbeit mit Individuen, Familien und Gruppen (S-V6) (WP) (6 CP)
Management und Organisation der Sozialen Arbeit (S-V7) (WP) 9 CP
Selbst- und Fremdwahrnehmung im Horizont von Biographie, Be-
rufs- und Geschlechterrolle (S-V9) (WP)

6 CP

6. Reflexion �
Alle Module �
Bachelorthesis 12 CP
Praktikum 30 CP
Praxisstudium � Praxisprojekte � Praxisreflexion (R-V4 / S-V8) 30 CP
Sonstiges 52 CP
Module zu Religions- und Gemeindepädagogik, z.B.: Grundlagen der 
biblischen Wissenscha�, Grundfragen der systematischen Theologie, 
Schwerpunkte biblischer Theologie, Kirchengeschichte Reform bis 
Gegenwart, neutestamentliches Griechisch

52 CP 
(ohne WP)

Gesamt 240 CP

* Aus dem Wahlpflichtmodulen (inkl. Religionspädagogik insg. 61 CP) sind Module im Umfang von min. 30 CP 
zu wählen.

** Aus den Wahlmodulen sind Module im Umfang von min. 12 CP zu wählen.

6.4.8. Sonstige Studiengänge

Neben diesen generalistischen und (eher) spezialisierten Studiengängen, die das gefor-
derte Minimum an Leistungspunkten im (sozial-)pädagogischen bzw. erziehungswissen-
scha�lichen Bereich erreichen und somit die erforderlichen Kenntnisse und Kompeten-
zen potentiell ausbilden, gibt es eine Reihe von Studiengängen, die solche Studieninhalte 
zwar enthalten, aber lediglich in zu geringen Anteilen. In diesen Studienfeldern stellen 
die (Sozial-)Pädagogik bzw. die Erziehungswissenscha� eher Kontextwissen statt Basis-
wissen dar. ˜hnlich, wie die Soziologie und Psychologie wichtige Bezugswissenscha�en 
für die (Sozial-)Pädagogik sind, so liefert auch die (Sozial-)Pädagogik der Soziologie und 
Psychologie wichtiges Kontextwissen. Weiterhin gibt es eine Reihe an Studiengängen, 
die schwerpunktmäßig das Thema Management bearbeiten. Sofern diese Studiengänge 
nicht Soziale Arbeit im Titel tragen, behandeln sie Themen der (Sozial-)Pädagogik auch 
nur sehr randständig. ˜hnlich verhält es sich bei Studiengängen aus den Studienfeldern 
der beruflichen Bildung sowie der Gesundheits- und Medizinpädagogik. Pädagogische 
Studiengänge mit dem Schwerpunkt in musischen Fächern, z.B. Kunst-, Kultur- oder Mu-
sikpädagogik, behandeln Fragen der (Sozial-)Pädagogik nur am Rande. Im Vordergrund 
stehen hier die jeweiligen (Unterrichts-)Fächer und deren Didaktik. Im Folgenden sollen 
die damit angesprochenen Studiengänge in ihren Grundzügen umrissen werden.

Soziologie und Psychologie

Die Studiengänge der Soziologie / Sozialwissenscha� und der Psychologie beinhalten 
zum Teil (sozial-)pädagogische Studieninhalte. Diese sind i.d.R. vom Studienumfang 
eher als gering und nicht ausreichend für eine Tätigkeit im Gruppendienst der (teil-)stati-
onären Hilfen zur Erziehung zu betrachten.
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6.5. Masterstudiengänge und die Kombination von 
Ausbildungen / Studiengängen

6.5.1. Kombination von Bachelor- und Masterstudiengängen

Masterstudiengänge setzen als weiterführende Studiengänge immer ein abgeschlosse-
nes Bachelorstudium voraus. Insofern sind sie mit Blick auf die hier in Rede stehende 
Frage auch immer in der Kombination mit diesem zu sehen.

Es gibt verschiedene Modelle, auf welche Weise Bachelor- und Masterstudiengänge mit-
einander kombiniert sein können (vgl. Tabelle 19).

Die Kombination eines generalistischen (sozial-)pädagogischen Bachelors mit einem ge-
neralistischen (sozial-)pädagogischen Master ist in Bezug auf die Anerkennung als (so-
zial-)pädagogische Fachkra� jene Kombination, die in Bezug auf die (sozial-)pädagogi-
schen Anteile im gesamten Studienverlauf den größten quantitativen Umfang vorsieht. 
Dies kann sowohl eine Kombination zweier Studiengänge sein, die an einer Hochschule 
angeboten werden und unmittelbar aufeinander aufbauen. Es können aber auch, inner-
halb eines gewissen inhaltlichen Spektrums, das aus Sicht des jeweiligen Masterstudi-
engangs definiert wird, zwei unterschiedliche Studiengänge miteinander kombiniert 
werden � beispielsweise ein sozialarbeiterischer Bachelorstudiengang mit einem erzieh-
ungswissenscha�lichen Masterstudiengang.

Weiterhin kann im Anschluss an einen generalistischen Bachelorstudiengang ein spezia-
lisierter Masterstudiengang studiert werden. Unabhängig davon, ob die Spezialisierung, 
die im Master erfolgt, mit dem Handlungsfeld der (teil-)stationären Hilfen zur Erziehung 
a�in ist, qualifiziert in dieser Beispielskombination der vorausgegangene einschlägige 
Bachelor in ausreichendem Maße für den Einsatz im Handlungsfeld. Sofern der Master 
eine für das Handlungsfeld sinnvolle Spezialisierung vornimmt, so ist dies zudem als vor-
teilha� zu betrachten. Ist dies jedoch nicht der Fall, sind die AbsolventInnen in solchen 
Studienkombinationen aufgrund ihres einschlägigen Bachelorabschlusses dennoch als 
(sozial-)pädagogische Fachkrä�e anzuerkennen. Aufgrund der Tatsache, dass der gene-
ralistische Bachelorstudiengang Soziale Arbeit / Erziehungswissenscha� (insbesondere 
mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik) ohnehin für den Einsatz als (sozial-)pädagogi-
sche Fachkra� qualifiziert, kann der Masterstudiengang als weitere Qualifizierung ange-
sehen werden.

˜hnlich verhält es sich bei der Kombination eines spezialisierten Bachelors mit einem ge-
neralistischen Master. Auch wenn der Bachelorstudiengang nur einen geringen Anteil der 
erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen ausbildet, so umfasst ein generalistischer 
(sozial-)pädagogischer Masterstudiengang unabhängig vom Bachelorstudiengang, der 
zuvor besucht bzw. vorausgesetzt wurde, in der Regel 120 Leistungspunkte im hand-
lungsfelda�inen Bereich. Von daher ist auch diese Kombination für das Handlungsfeld 
der erzieherischen Hilfen anzuerkennen.

Relevante Studiengänge
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Jeweils zu klären ist der Fall bei einer Kombination aus zwei spezialisierten Studiengän-
gen, d.h. sowohl der Bachelor als auch der Master sind spezialisiert. Hier lässt sich eine 
Überprüfung der Inhalte der einzelnen Studiengänge nicht vermeiden. Die handlungs-
felda�inen Studieninhalte sollten eine Gesamtzahl von 120 Leistungspunkten nicht un-
terschreiten. Wenn ein spezialisierter Bachelorstudiengang beispielsweise 58 Leistungs-
punkte in Modulen vergibt, die der Liste der Kenntnisse und Kompetenzen zugeordnet 
werden können, wie bspw. der Bachelor Kulturpädagogik an der Hochschule Niederrhein 
(vgl. Kap. 6.4.8), so müsste überprü� werden, ob der ebenfalls spezialisierte Masterstudi-
engang 62 Leistungspunkte oder mehr in solchen Modulen vergibt, die hier von Relevanz 
sind. Insgesamt betrachtet müssen die anzuerkennenden Studieninhalte zudem jedoch 
auch alle Bereiche der zusammengefassten Kenntnis- und Kompetenzliste abdecken. 

Tabelle 19: Kombinationsmöglichkeiten von generalistischen (sozial-)pädagogischen 
und spezialisierten Bachelor- und Masterstudiengängen

MASTERSTUDIENG˜NGE

BA
CH

EL
O

RS
TU

D
IE

N
G

˜N
G

E Generalistisch Spezialisiert

Ge
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h

Bachelor befähigt zum Einsatz im 
Handlungsfeld.

Master stellt eine weitere für das 
Handlungsfeld sinnvolle, grundle-
gende Qualifizierung dar.

Bachelor befähigt zum Einsatz im 
Handlungsfeld.

Master kann eine weitere für das 
Handlungsfeld sinnvolle Qualifizie-
rung darstellen.

Sp
ez

ia
lis

ie
rt

Bachelor qualifiziert nicht ausrei-
chend für den Einsatz im Handlungs-
feld.

Master stellt eine für das Handlungs-
feld sinnvolle und grundlegende 
Qualifizierung dar und befähigt für 
den Einsatz in diesem.

Weder Bachelor noch Master quali-
fizieren, unabhängig voneinander 
betrachtet, für den Einsatz im Hand-
lungsfeld.

In der Kombination aus Bachelor 
und Master können die handlungs-
felda�inen Studieninhalte durchaus 
erreicht werden. 

Einzelfallprüfung notwendig

6.5.2. Generalistische Masterstudiengänge

Auf generalistische Bachelorstudiengänge aufbauend werden an Fachhochschulen und 
Universitäten häufig generalistische Masterstudiengänge angeboten, welche die im 
Bachelor erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen vertiefen und erweitern. Häufig 
schließt in solchen Kombinationen der Masterstudiengang direkt an das Bachelorstu-
dium an, das an der gleichen Hochschule angeboten wird. Das heißt, die Studieninhalte 
im Master beziehen sich mehr oder weniger unmittelbar auf das im Bachelor erworbe-
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6.5.3. Spezialisierte Masterstudiengänge

Wie bei den Bachelorstudiengängen, gibt es auch auf der Masterebene spezialisierte 
Studiengänge. Im diesem Zusammenhang sind hinsichtlich der (potentiell) relevanten 
Masterstudiengänge zwei verschiedene Formen von Spezialisierungen herauszustellen.

Zum einen gibt es Studiengänge, die sich auf einen Bereich spezialisieren, welcher nicht 
mit den, dem Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe a�inen, Kenntnissen und Kom-
petenzen übereinzubringen ist. Neben dieser Spezialisierung haben solche Studiengän-
ge zwar ebenso Studienanteile, die jeweils einzelne der erforderlichen Kompetenzen 
ausbilden. Diese sind aber hinsichtlich ihres quantitativen Umfangs und ihrer qualitati-
ven Breite als derart gering zu betrachten, dass sie alleine nicht ausreichend für das Tä-
tigkeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe qualifizieren. Hier ist jedenfalls die Ausrichtung 
des absolvierten Bachelor-Studiengangs zu berücksichtigen.

Auf der anderen Seite gibt es solche Studiengänge, die sich auf einen a�inen The-
menschwerpunkt spezialisiert haben. Solche Studiengänge bilden die erforderlichen 
Kenntnisse und Kompetenzen im angemessenen Umfang aus. Es ist hier davon aus-
zugehen, dass die vorgesehene inhaltliche Spezialisierung als eine Art exemplarische 
Vertiefung betrachtet werden kann, d.h. die in einem speziellen (sozial-)pädagogischen 
Handlungsfeld erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen können aufgrund erworbener 
reflexiver Fähigkeiten auf andere Handlungsfelder übertragen werden.

Tabelle 21: Zuordnung der Module des M.A. Erziehungswissenscha� (Goethe Univer-
sität Frankfurt) zur Kompetenzliste

1. Wissen über Soziale Arbeit / Sozialpädagogik & Erziehung / Bildung 20 CP
Theorien der Erziehungswissenscha� (EW-MA 2) 10 CP
Wahlbereich (frei wählbar aus dem Angebot der Erziehungswissenschaf-
ten) (EW-MA 8)

10 CP

2. Institutionelle Kenntnisse 10 CP
Gesellscha�liche Bedingungen und Institutionalisierungsformen 
(EW-MA 1)

10 CP

3. Adressatenbezogenes Wissen �
4. Kontextwissen �
5. Professionelles Handeln 35 CP
Wissenscha�stheorie und Methodologie (EW-MA 3) 9 CP
Forschungsmethoden (EW-MA 4) 14 CP
Forschungsbezogene Studien I (Grundlegung »Wissenscha�«, »Professi-
on« oder »Organisation«) (EW-MA 5)

12 CP

6. Reflexion 10 CP
Alle Module �
Forschungsbezogene Studien II (Lehrforschungsprojekte «Wissenscha�«, 
»Profession« oder »Organisation«) (EW-MA 6)

10 CP

Masterthesis 30 CP
Praktikum (EW-MA 7) 15 CP
Gesamt 120 CP
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6.5.4. Kombination von Ausbildungsgängen und Bachelorstudi-
engängen

Schließlich gibt es eine Reihe von Bachelorstudiengängen, die eine abgeschlossene 
Fachschulausbildung voraussetzen. Einige dieser Studiengänge erfordern explizit eine 
abgeschlossene Ausbildung zum/zur ErzieherIn. Andere Studiengänge erfordern eine 
abgeschlossene Ausbildung im Sozial- oder Gesundheitswesen. Hier sei darauf hinge-
wiesen, dass es in solchen Fällen durchaus sein kann, dass bereits die abgeschlossene 
Erst-Ausbildung für den Einsatz als (sozial-)pädagogische Fachkra� befähigt. Sofern eine 
Ausbildung zum/zur ErzieherIn vorausgegangen ist, haben die Inhalte des Bachelorstu-
diengangs folglich keine weitere Relevanz für die Entscheidung, ob ein/e BewerberIn für 
den Gruppendienst in den (teil-)stationären Hilfen zur Erziehung geeignet ist oder nicht. 
Die vorausgegangene Ausbildung, sofern sie hier anerkannt ist (vgl. Kap.4), kann letztlich 
bereits die Voraussetzungen sichern.

Relevante Studiengänge
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7. Zusammenfassung und Fazit
In der bundesrepublikanischen Bildungslandscha� � und letztlich auch darüber hinaus 
� gibt es mittlerweile hinsichtlich (sozial-)pädagogischer Ausbildungs- und Studiengän-
ge � und nicht nur dort � eine beachtliche Ausdi�erenzierung, welche vermutlich noch 
weiter voranschreiten wird und mit einer wachsenden Unübersichtlichkeit verbunden 
ist. Insbesondere im Kontext der sogenannten Bologna-Reform, im Zuge derer nun kei-
ne einheitlichen Rahmenprüfungsordnungen mehr existieren und letztlich die einzelnen 
Hochschulen für die Gestaltung der Studiengänge selbst verantwortlich sind, entstehen 
zunehmend spezialisierte Studiengänge.

Um eine Einschätzung darüber abgeben zu können, welche Ausbildungs- und Studien-
gänge für den Einsatz im Feld der (teil-)stationären erzieherischen Hilfen qualifizieren, 
geht es darum, die als für die Tätigkeit in diesem Handlungsfeld notwendig erachteten 
Kompetenzen und Kenntnisse mit den in den Studiengängen angezielten unterschiedli-
chen Qualifikationen (erfasst über die Studieninhalte), in einen Abgleich zu bringen. Um 
dies konkret umsetzen zu können, dient hier eine komprimierte Kompetenzliste, die aus 
zwei bzw. drei Komponenten erstellt wurde: aus einer seitens der AG HzE der Landes-
jugendämter zusammengestellten di�erenzierten Sammlung von notwendigen Kompe-
tenzen sowie aus den Empfehlungen zur Ausgestaltung der Studieninhalte der Fachver-
bände der Sozialen Arbeit (FBTS) sowie der Erziehungswissenscha� / Pädagogik (DGfE). 
Entsprechend dieser Zusammenstellung sollen Fachkrä�e im Bereich der (teil-)stationä-
ren erzieherischen Hilfen über ein Grundlagenwissen der Sozialen Arbeit / Erziehung und 
Bildung verfügen, ebenso über institutionelle Kenntnisse, adressatenbezogenes Wissen 
sowie Kontextwissen, beispielsweise aus der Soziologie und Psychologie. Sie sollen zu 
professionellem Handeln, u.a. durch den Einsatz von methodischen Kenntnissen, in der 
Lage sein und ihr eigenes Handeln, sowie das Handeln anderer, kritisch reflektieren und 
evaluieren können. Sozial- sowie Selbstkompetenz wird als notwendig erachtet, zumeist 
aber nicht explizit, sehr wohl jedoch implizit, im Rahmen von Ausbildungs- und Studi-
engängen ausgebildet und im Laufe der beruflichen Sozialisation ausgeprägt und kul-
tiviert. Die so gefasste, komprimierte Liste von Kenntnissen und Kompetenzen stellt die 
Grundlage zur Überprüfung von Ausbildungs- und Studiengängen dar.

Zum einen wurden Ausbildungsgänge an (Berufs-)Fachschulen für Sozialwesen / So-
zialpädagogik untersucht. Für den Einsatz im Gruppendienst der Hilfen zur Erziehung 
vermitteln die Ausbildung zum/zur ErzieherIn sowie die Weiterbildung zum/zur Heil-
pädagogIn das notwendige Repertoire an Kenntnissen und Kompetenzen. Kinderpfle-
gerInnen und SozialassistentInnen können dem (sozial-)pädagogischen Fachpersonal 
assistierend und ergänzend zur Seite stehen. Für den Einsatz in der Eingliederungshilfe 
eignet sich die Qualifikation zum/zur HeilerziehungspflegerIn sowie auch hier die Weiter-
bildung zum/zur HeilpädagogIn.

In die Untersuchung der hochschulischen Studiengänge wurden � zum anderen � sol-
che Studiengänge miteinbezogen, die anhand der folgenden Kriterien als potentiell re-
levant eingeordnet werden können: »Pädagogik, Erziehungswissenscha�«, »Beratung« 
sowie »Soziale Arbeit, Heilpädagogik«. Studiengänge, die sich selbst mit diesen Kate-
gorien kennzeichnen, wurden daraufhin untersucht, ob sie den Erwerb der erforderli-
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8. Vorschlag: 
Kriterien zur Prüfung fachlich nicht generalisti-
scher (sozial-)pädagogischer Studiengänge

In der Praxis der Entscheidung, ob AbsolventInnen unterschiedlicher Studiengänge als 
Fachkrä�e in den erlaubnispflichtigen Feldern der Hilfen zur Erziehung verstanden wer-
den können, gibt es bereits eine große Gruppe von Abschlüssen, die als anerkannt gel-
ten. Hierzu zählen u.a. die Ausbildung zum/zur ErzieherIn oder zum/zur HeilpädagogIn, 
BA Sozialpädagogik / Soziale Arbeit, BA Erziehungswissenscha� (insbesondere mit dem 
Schwerpunkt Sozialpädagogik) etc.

Sofern nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob eine Qualifikation, d.h. ein Studien- 
oder Ausbildungsabschluss, ausreichend Kenntnisse und Kompetenzen für den Einsatz 
als (sozial-)pädagogische Fachkra� in den (teil-)stationären Hilfen zur Erziehung � jeden-
falls potentiell � vermittelt hat, so wird hier vorgeschlagen, diesen anhand der folgenden 
Kriterien bzw. Fragen zu überprüfen:

� Finden sich im zu prüfenden (Ausbildungs-) bzw. Studiengang Inhalte, die � im wei-
teren Sinne � erziehungswissenscha�lich oder (sozial-)pädagogisch sind? Nachvoll-
ziehbar über das diploma supplement, das zu jedem Zeugnis erstellt wird, sowie über 
die Modulhandbücher; Grundlage kann hier die oben entwickelte Kompetenzliste 
sein.)

� Liegen solche handlungsfelda�inen Studienanteile in ausreichendem Maße vor (An-
teil an Leistungspunkten) und decken sie die Breite ab? Als ausreichend im quantita-
tiven Sinne kann in der Regel ein Anteil von deutlich mehr als der Häl�e eines Bache-
lorstudiengangs gelten, also 120 CP.

� Gibt es in Bezug auf diese Anteile eine deutliche Beschränkung auf einen nicht (sozi-
al-)pädagogischen Bereich, z.B. Management o.ä.?

� Gibt es möglicherweise einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss (fach- wie 
hochschulisch), der für den zu prüfenden Ausbildungs- bzw. Studiengang Vorausset-
zung ist und liegen damit ggf. bereits zuvor erworbene relevante (Aus-)Bildungsan-
teile vor?

Vorschlag: Kriterien zur Prüfung
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